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FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-

che für die Windenergie bei Willingshausen, Hessen 

 

1. Einleitung 
 

Die Gemeinde Willingshausen ist Trägerin der Bauleitplanung und hat die Änderung des Flächen-

nutzungsplans zur Ausweisung einer Sonderbaufläche für die Windenergienutzung westlich der 

Gemeinde Willingshausen und südöstlich der Stadt Neustadt (Hessen) beschlossen. Anlass der 

Planung ist ein konkretes Planungsinteresse eines Vorhabenträgers. Als Vorhabenträger tritt die 

UKA auf, die innerhalb des vorgesehenen Änderungsbereichs die Errichtung von bis zu acht Wind-

energieanlagen in Betracht zieht. 

Zum gegenwärtigen Stand der Bauleitplanung sind keine konkreten Anlagenstandorte, Anlagenty-

pen oder technischen Auslegungsparameter festgelegt. Die Planung bezieht sich zunächst auf die 

räumliche Abgrenzung der potenziellen Sonderbaufläche. Die vorliegende FFH-Vorstudie wird da-

her flächenbezogen und vorsorglich im Rahmen der Bauleitplanung erstellt und dient der Prüfung, 

ob die grundsätzliche planerische Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb des vorgesehe-

nen Änderungsbereichs geeignet ist, erhebliche Beeinträchtigungen von Natura-2000-Gebieten 

auszulösen. 

Die FFH-Vorstudie stellt eine fachliche Entscheidungsgrundlage für das weitere bauleitplanerische 

Verfahren dar und erfolgt unabhängig von einer späteren standortkonkreten Vorhabenzulassung. 

  

Abbildung 1 Unmittelbare Umgebung der geplanten Sonderbaufläche für die Windenergienutzung (rote Markie-
rung) (Google Satellite; nicht maßstäblich; ergänzt durch Verfasser)   
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Regionalplanerisch ist die Fläche im Regionalplan Nordhessen 2009 als Vorranggebiet für Forst-

wirtschaft (überlagert von Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft) beschrieben; der Teilregional-

plan Energie Nordhessen (2017) sowie der Entwurf des Regionalplans Nordosthessen stellen für 

Willingshausen keine Vorranggebiete für Windenergienutzung dar. Unmittelbar westlich schließt 

jedoch im Regierungsbezirk Mittelhessen ein Vorranggebiet für Windenergie an, für das Windener-

gieanlagen im Genehmigungsverfahren geführt werden; im weiteren Umfeld befinden sich zudem 

Anlagen im Genehmigungsverfahren sowie bereits in Betrieb. 

Die Dominik und Janina Wloka GbR wurde beauftragt, auf Grundlage vorliegender Informationen 

zu beurteilen, ob das Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungszustände der 

maßgeblichen Bestandteile der umliegenden Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) führt.  

Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung sind die möglichen Auswirkungen der geplanten Flä-

chenausweisung auf sogenannte Natura-2000-Gebiete zu berücksichtigen. Das europäische 

Schutzgebietsnetz Natura 2000 umfasst sowohl Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ge-

mäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) als auch Europäische Vogelschutz-

gebiete nach der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG).  

Zur vorsorglichen Prüfung möglicher Wirkbeziehungen wurde um das Plangebiet ein Untersu-

chungsgebiet mit einem Radius von 3.000 m festgelegt. 

Das betrachtete Plangebiet selbst liegt nicht innerhalb eines Natura-2000-Gebiets. Im räumlichen 

Umfeld des Plangebiets befinden sich jedoch zwei Natura-2000-Gebiete, deren Erhaltungsziele im 

Rahmen der FFH-Vorstudie zu berücksichtigen sind. Unmittelbar westlich an den Änderungsbe-

reich schließt das FFH-Gebiet „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ (HE_DE5120302) an. In ei-

nem Abstand von rund 2.200 m nordöstlich des Plangebiets liegt zudem das Europäische Vogel-

schutzgebiet „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (HE_DE5121401). 

Die Prüfung erfolgt auf Ebene der Bauleitplanung flächenbezogen und vorsorglich, da konkrete An-

lagenstandorte derzeit noch nicht festgelegt sind. Ziel der FFH-Vorstudie ist es, zu beurteilen, ob 

bereits durch die planerische Vorbereitung der Windenergienutzung innerhalb des vorgesehenen 

Änderungsbereichs erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der umliegenden Natura-

2000-Gebiete ausgelöst werden können. 

Im Standard-Datenbogen des FFH-Gebiets „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ 

(HE_DE5120302) wurden unter den Punkten 3.2 „Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 

2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebie-

tes“ und 3.3 „Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)“ keine WEA-empfindlichen oder 

als besonders lärmempfindlich geltende Vogel- und Fledermausarten mit Vorkommen im Schutz-

gebiet gelistet. Durch eine Mindestentfernung von etwa 60 m zur Grenze des geplanten Sonder-

baugebietes zum Schutzgebiet ist keine Betroffenheit der ausgewiesenen FFH-Lebensraumtypen 

6410 – Pfeifengraswiesen; 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen und 91E0 – Auenwälder mit Al-

nus glutinosa und Fraxinus excelsior durch das Vorhaben zu befürchten. Daher wird es im Folgen-

den nicht weiter betrachtet (HLNUG 2025).  
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Abbildung 2 Natura 2000-Gebiete im Umfeld der geplanten WEA (OSM 2025; HLNUG 2025 ergänzt durch Verfas-
ser)   
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2. Rechtliche Grundlagen 
 

Die rechtliche Grundlage für diese FFH-Vorstudie liefert die europäische Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie bzw. dessen Umsetzung in nationales Recht in den §§31 bis 34 des BNatSchG.  

Zur Sicherung und Erhaltung von Natura 2000-Gebieten (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) 

sind gemäß § 34 BNatSchG und Art. 6 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (im Folgenden FFH-RL, 

92/43/EWG) eine FFH-Verträglichkeitsprüfung bei denjenigen Plänen und Projekten vor, die poten-

ziell den günstigen Erhaltungszustand beeinträchtigen können. Dies wäre der Fall, wenn die für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile eines Gebiets erheblich durch 

das Vorhaben beeinträchtigt würden. 

Diese maßgeblichen Bestandteile sind bei FFH-Gebieten die FFH-Lebensraumtypen (LRT) des 

Anhangs I der FFH-RL einschließlich der charakteristischen Arten sowie Tier- und Pflanzenarten 

des Anhangs II der FFH-RL einschließlich ihrer jeweiligen Habitate und Standorte. 

Die maßgeblichen Bestandteile bei Vogelschutzgebieten sind die signifikanten Vorkommen von 

Vogelarten des Anhangs I bzw. nach Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL).  

Die Prüfung auf Verträglichkeit soll die Entscheidung über die Vereinbarkeit des Vorhabens mit 

dem Schutzziel und -grund (Erhaltungsziele) eines Gebiets vorbereiten und ermöglichen. Dabei ist 

es unerheblich, ob das jeweilige Vorhaben innerhalb oder außerhalb eines Natura 2000-Gebiets 

angesiedelt ist. Darüber hinaus sind eventuelle Fernwirkungen mit zu berücksichtigen. Die ernst-

haft in Betracht kommende Möglichkeit oder die Vermutung erheblicher Beeinträchtigungen ist 

ausreichend, um die Pflicht zur Durchführung einer Prüfung auszulösen. Als erhebliche Beein-

trächtigungen sind alle Entwicklungen anzusprechen,  

- die zur langfristigen Abnahme der Population der Arten in einem Gebiet führen 

- die eine Reduzierung des Verbreitungsgebietes einer Art bewirken oder das Risiko einer 

solchen Reduzierung erhöhen 

- die zur Verringerung der Größe des Lebensraums für die Arten in einem Gebiet beitragen. 

Diese erheblichen Beeinträchtigungen sind dabei im Hinblick auf jedes Natura 2000-Gebiet zu 

prognostizieren. 
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3. Beschreibung des Projekts 
 

Für den vorgesehenen Änderungsbereich westlich von Willingshausen (Schwalm‑Eder‑Kreis, Hes-

sen) wird derzeit die Errichtung von bis zu acht Windenergieanlagen durch den Vorhabenträger 

UKA geprüft. Konkrete Angaben zu Hersteller, Anlagentyp, Nennleistung sowie zu detaillierten 

technischen Parametern liegen zum Zeitpunkt der vorliegenden FFH‑Vorstudie noch nicht ab-

schließend vor und werden – ebenso wie die konkrete Anordnung der Anlagen innerhalb der Flä-

che – im weiteren Planungs‑ bzw. Genehmigungsprozess festgelegt. 

Der grundsätzliche Aufbau einer Windenergieanlage gliedert sich üblicherweise in die Hauptkom-

ponenten Fundament, Turm, Gondel und Rotor. Die in den Generatoren erzeugte elektrische Ener-

gie wird über im Turm geführte Kabel zum Boden geleitet und in der Regel über eine Trafostation 

bzw. Netzanbindungseinrichtung in das Stromnetz eingespeist. Anforderungen an die Kennzeich-

nung als Luftfahrthindernis (Tages‑/Nachtkennzeichnung) können – abhängig von den Anlagenpa-

rametern und den luftverkehrsrechtlichen Vorgaben – erforderlich sein; die konkrete Ausgestaltung 

ergibt sich erst mit der späteren Anlagenkonkretisierung. 

Das Plangebiet liegt westlich der Ortslage Willingshausen im Übergangsbereich zu den Ortslagen 

Neustadt (Hessen) (westlich) sowie Bernsburg (südlich). Nach den vorliegenden Karten ist die Flä-

che überwiegend von Waldflächen geprägt und wird im Umfeld von landwirtschaftlich genutzten 

Offenlandbereichen (Acker/Grünland) sowie weiteren Waldkomplexen umgeben. 

Im Zuge einer späteren Umsetzung von Windenergieanlagen ist grundsätzlich mit einem Flächen-

bedarf durch Teil‑ bzw. Vollversiegelung zu rechnen. Ein dauerhafter Flächenverlust entsteht typi-

scherweise insbesondere im Bereich des Fundaments (Vollversiegelung) sowie für dauerhafte Zu-

wegungen und Kranstellflächen (häufig teilversiegelt, z. B. Schotteraufbau). Montage‑ und Lager-

flächen sind demgegenüber in vielen Fällen nach Abschluss der Bauphase rückbaubar und die 

Flächen können einer Folgennutzung zugeführt werden. Die konkreten Flächenbedarfe, Lage und 

Ausprägung von Erschließungen werden erst im nachgelagerten Planungs‑ und Genehmigungs-

prozess (insbesondere im Rahmen der Unterlagen zum immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren) standort- und projektkonkret ermittelt. 

In der vorliegenden Vorprüfung wird überschlägig geprüft, ob das Vorhaben mit den Erhaltungszie-

len von benachbarten FFH- bzw. EU-Vogelschutzgebieten verträglich ist. Weiterhin wird in der 

FFH-Vorprüfung die Frage geklärt, ob die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung erfor-

derlich ist oder nicht. Sollte die Vorprüfung ergeben, dass das Projekt zu Beeinträchtigungen ei-

nes, mehrerer oder aller o.a. Gebiete in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-

geblichen Bestandteilen führen kann, ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 der 

FFH-Richtlinie durchzuführen.  

Je nach Schutzzweck und Erhaltungszielen des jeweiligen Natura 2000-Gebietes, können sich ver-

schiedene Vorgaben für die Verträglichkeit eines Vorhabens und damit auch für den Prüfumfang 

ergeben. Für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile eines Natura 

2000-Gebiets sind bei FFH-Gebieten signifikante Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen des An-

hangs I FFH-Richtlinie (einschl. der charakteristischen Arten) sowie signifikante Vorkommen von 

FFH-Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie.  
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Damit sind im Rahmen der FFH‑Vorprüfung/FFH‑VP für das vorliegende Planungsverfahren die 

gebietsspezifisch festgelegten Erhaltungsziele (LRT und Arten) der im Wirkraum gelegenen Na-

tura‑2000‑Gebiete als maßgebliche Prüfinhalte heranzuziehen. 

Die vorliegende Natura‑2000‑Vorprüfung orientiert sich an der hessischen Arbeitshilfe „FFH‑Ver-

träglichkeitsprüfung JA oder NEIN?“ (HMULV 2005), die das Vorgehen der FFH‑Vorprüfung 

(Screening) sowie u. a. Aspekte wie Signifikanz und Kumulation erläutert. Als Bewertungsgrundla-

gen werden der Standard‑Datenbogen des betroffenen Vogelschutzgebiets sowie die gebietsspe-

zifisch festgelegten Erhaltungsziele (maßgebliche Vogelarten) herangezogen; ergänzend werden 

die im Verfahren vorliegenden Informationen zum Vorkommen windenergiesensibler Vogelarten 

berücksichtigt.   
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4. Relevante FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete 
 

Innerhalb eines Umkreises von 3 km um die geplante Sonderbaufläche für die Windenergie befin-

det sich das EU‑Vogelschutzgebiet DE 5121‑401 „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“. Unmittel-

bar angrenzend im Umfeld der geplanten Sonderbaufläche liegt zudem das FFH‑Gebiet „Maculi-

nea‑Schutzgebiet bei Neustadt“ (HE_DE5120302), das bereits in Kapitel 1 abgehandelt wird. Der 

Schwerpunkt der nachfolgenden Prüfung liegt daher auf dem EU‑Vogelschutzgebiet „Schwalmnie-

derung bei Schwalmstadt“. 

 

4.1. VSG „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (DE 5121‑401) 

 

Das EU‑Vogelschutzgebiet (VSG) „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (DE 5121‑401 / 

HE_DE5121401) umfasst eine Fläche von 2.703 ha und erstreckt sich u. a. auf Bereiche der 

Schwalmaue, der Antreffaue und der Grenffaue sowie auf die Ackerlandschaft zwischen Ziegen-

hain, Loshausen, Wasenberg bis Willingshausen. Es ist überwiegend durch offene Wiesen‑ und 

Ackerlandschaften geprägt und besitzt eine besondere Bedeutung als Rast‑, Überwinterungs‑ und 

Vermehrungsgebiet für Zugvogelarten sowie als Brut‑ und Rastgebiet für Wasser‑ und Wiesenvö-

gel.  

Das Plangebiet liegt außerhalb der Gebietsgrenzen; nach den im Verfahren vorliegenden Angaben 

befindet sich das VSG in einer Entfernung von rund 2.200 m nordöstlich des Projekt-/Plangebiets.  

Maßgeblich für die Beurteilung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen sind die Erhaltungsziele 

des Vogelschutzgebiets. Diese beziehen sich auf die im Schutzzweck benannten Vogelarten nach 

Anhang I der Vogelschutzrichtlinie sowie auf Arten nach Artikel 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie 

(jeweils für Brutvögel sowie Zug‑/Rastvögel). 

Für das VSG sind Erhaltungsziele für insgesamt vier Brutvogelarten (Anhang I), sieben Brutvogel-

arten (Art. 4 Abs. 2), zehn Zug‑/Rastvogelarten (Anhang I) und vier Zug‑/Rastvogelarten (Art. 4 

Abs. 2) benannt. Diese Zielarten und die für sie maßgeblichen Habitatfunktionen sind bei der Be-

wertung möglicher Wirkungen zu berücksichtigen. 

Zu den für die Vorprüfung maßgeblichen Bestandteilen des EU‑Vogelschutzgebiets gehören die in 

den gebietsspezifischen Erhaltungszielen benannten Vogelarten nach Anhang I sowie nach Artikel 

4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie (jeweils Brut‑ sowie Zug‑/Rastvögel) einschließlich der für diese 

Arten funktional erforderlichen Brut‑, Rast‑ und Nahrungshabitate. Maßgeblich sind damit die Ziel-

arten des Vogelschutzgebiets und deren Habitatfunktionen; direkte FFH‑Lebensraumty-

pen/FFH‑Arten sind im Rahmen der VSG‑Bewertung nicht eigenständiger Prüfgegenstand. 
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Als Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie oder nach Anhang I bzw. Artikel 4 der Vogelschutz-

Richtlinie werden im Standard-Datenbogen insgesamt 20 Vogelarten als im Vogelschutzgebiet 

„Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ vorkommend genannt. Es gelten 11 Arten als Brutvorkom-

men im Gebiet und für 14 Arten ist der Typ „c“ (Sammlung) verzeichnet, womit nach Definition des 

Standard-Datenbogens eine Ansammlung/Konzentration von Individuen im Gebiet gemeint ist 

(z. B. als Sammel- bzw. Rastnutzung), ohne dass dies zwangsläufig ein Brutvorkommen beinhal-

tet. (Tabelle 1; HLNUG 2025). 

Unter Punkt 4.2. werden den Brutvorkommen des Weißstorches landesweite Bedeutung zugespro-

chen, weiterhin wird es als wichtiges Rast-, Überwinterungs- und Vermehrungsgebiet für Zugvogel-

arten kategorisiert (HLNUG 2025).  
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Tabelle 1 Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbe-
zügliche Beurteilung des VSG „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“– nach Tabelle 3.2 des Standard-Datenbo-
gens (HLNUG 2025) 

EU-
Code 

Artname 
NP Typ 

Populationsgröße Beurteilung des Gebiets 

wissenschaftlich deutsch Min. Max. Einheit 
Daten-
qual. 

Popu-
lation 

Erhal-
tung 

Isolie-
rung 

Ge-
samt 

A229 Alcedo atthis Eisvogel  r 8 8 p G C A C C 

A255  Anthus campestris Brachpieper  c 4 4 i G D C A C 

A257 Anthus pratensis Wiesenpieper  r 4 4 p G C C C C 

A257 Anthus pratensis Wiesenpieper  c 100 100 i G D C A C 

A139 
Charadrius mori-
nellus 

Mornellregenpfei-
fer 

 c 6 6 i G B B A A 

A667 Ciconia ciconia Weißstorch  r 1 1 p G C B C C 

A667 Ciconia ciconia Weißstorch  c 42 42 i G C B A C 

A081 Circus aeruginosus Rohrweihe  c 12 12 i G C B A C 

A082 Circus cyaneus Kornweihe  c 12 12 i G C B A C 

A084 Circus pygargus Wiesenweihe  c 2 2 i G C B A C 

A113 Coturnix coturnix Wachtel  r 11 50 p G D B C C 

A122 Crex crex Wachtelkönig  r 3 3 p G C C C B 

A098 Falco columbarius Merlin  c 4 4 i G C B A C 

A153 Gallinago gallinago Bekassine  c 102 102 i G C B A B 

A153 Gallinago gallinago Bekassine  r 1 1 p G C C C C 

A639 Grus grus Kranich  c 4610 4610 i G C B A C 

A291 Locustella fluviatilis Schlagschwirl  r 2 2 p G C C B B 

A151 
Philomachus pug-
nax 

Kampfläufer  c 20 20 i G C A A B 

A140 Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer  c 620 620 i G C A A B 

A119 Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn  r 4 4 p G C C C C 

A718 Rallus aquaticus Wasserralle  r 5 5 p G C C C C 

A275 Saxicola rubetra Braunkehlchen  r 2 2 p G C C C C 

A275 Saxicola rubetra Braunkehlchen  c 30 30 i G D C A C 

A142 Vanellus vanellus Kiebitz  r 9 9 p G C B C C 

A142 Vanellus vanellus Kiebitz  c 1540 1540 i G C C A B 

 

Erläuterungen zur Tabelle: 

 

NP:   Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein „X“ einzutragen (fakultativ) 

Typ:   r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung 

Einheit:   i = Einzeltiere, p = Paare 

Datenqualität:  G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten 

   mit Extrapolierung) 

Population:  Vergleich relativer Größe und relativer Dichte der Population im Vergleich zur Gesamtpopu- 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-

che für die Windenergie bei Willingshausen, Hessen 

 

   lation der Bundesrepublik Deutschland: A = > 15 %, B = zwischen 15 % und 2 %, C = < 2 %, 

   D = nicht signifikant 

Erhaltung:  Erhaltungsgrad wichtiger Habitatelemente und Wiederherstellungsmöglichkeit:   

   A = hervorragender Erhaltungsgrad, B = guter Erhaltungsgrad, C = durchschnittlicher bis 

   schlechter Erhaltungsgrad 

Isolierung:  Isolierungsgrad der Population im Vergleich zum natürlichen Verbreitungsgebiet: 

   A = Population (beinahe) isoliert, B = Population am Rande des Verbreitungsgebiets,  

   C = Population innerhalb des Verbreitungsgebiets 

Gesamtbeurteilung: Gesamtwert des Gebiets für die Erhaltung der betroffenen Art: A = hervorragender Wert,  

   B = guter Wert, C = signifikanter Wert 

 

Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten im Vogelschutzgebiet „Schwalmniederung bei 

Schwalmstadt“ 

Im Standard-Datenbogen des VSG „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ werden unter Punkt 

3.3. „Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)“ keine weiteren als im Gebiet vorkom-

mende, wichtige Arten ausgewiesen. 

 

Abgrenzung der prüfrelevanten Vogelarten im Vogelschutzgebiet 

Nicht WEA-empfindliche Vogelarten, die im Standard‑Datenbogen bzw. in den Erhaltungszielen 

des VSG „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ genannt sind, werden im Folgenden nicht weiter 

vertieft betrachtet. Für diese Arten werden in gebietsbezogenen Unterlagen regelmäßig nur ge-

ringe Flucht‑ bzw. Reaktionsdistanzen gegenüber Störungen im Nahbereich beschrieben (z. B. 

Eisvogel: 20–80 m, Schlagschwirl: 5–20 m). Vor diesem Hintergrund sind aufgrund der Entfernung 

des Vorhabensgebiets von rund 2.200 m zur Außengrenze des Vogelschutzgebiets erhebliche 

bau‑ oder betriebsbedingte Störwirkungen auf diese nicht WEA-empfindliche Arten mit hinreichen-

der Sicherheit auszuschließen; potenzielle Beeinträchtigungen wären – wenn überhaupt – auf den 

unmittelbaren Nahbereich der Bauarbeiten bzw. Anlagenstandorte begrenzt und reichen fachlich 

nicht bis in das Vogelschutzgebiet hinein.  

Ergänzend ist festzuhalten, dass der Abstand zur Schutzgebietsgrenze bei Unterstellung üblicher 

Gesamtanlagenhöhen moderner Windenergieanlagen (z. B. ca. 200 m) in einer Größenordnung 

liegt, die den von der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten als Orientierungsmaßstab 

genannten Ansatz von 10‑facher Anlagenhöhe grundsätzlich abdeckt. 

Die weitere Prüfung konzentriert sich daher ausschließlich auf jene Vogelarten, die nach Maßgabe 

des Bundesnaturschutzgesetzes (insbesondere § 44 i. V. m. Anlage 1 zu § 45b BNatSchG) sowie 

der hessischen Verwaltungsvorschrift Naturschutz/Windenergie als WEA‑empfindlich einzustufen 

sind und für die eine Kollisions-, Stör- oder Barrierewirkung grundsätzlich relevant sein kann. 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-

che für die Windenergie bei Willingshausen, Hessen 

 

Tabelle 2 WEA-empfindlich Arten im VSG „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“  

 

 

Erläuterungen zur Tabelle: 

 

*:   Rohrweihe und Wiesenweihe sind nur dann kollisionsgefährdet, wenn die Höhe der Rotorun-

   terkante in Küstennähe (bis 100 Kilometer) weniger als 30 m, im weiteren Flachland weniger 

   als 50 m oder in hügeligem Gelände weniger als 80 m beträgt. Dies gilt, mit Ausnahme der 

   Rohrweihe, nicht für den Nahbereich. 

Prüfbereiche:  NB = Nahbereich, zPB = zentraler Prüfbereich, ePB = erweiterter Prüfbereich nach Anlage 1 

   des BNatSchG 

  

Artname Status im VSG Gefährdung 
Prüfbereiche 

Rechtsgrundlage 

wissenschaft-
lich 

deutsch Brutvogel 
Zug-/ Rast-

vogel 
Kollision Störung 

Ciconia cico-
nia 

Weißstorch X X X  
NB: 500m; zPB: 1000 m; 

ePB: 2.000 m 

BNatSchG 

Circus 
aeruginosus 

Rohrweihe*  X X  
NB: 400m; zPB: 500 m; 
ePB: 2.500 m 

BNatSchG 

Circus 
cyaneus 

Kornweihe  X X  
NB: 400m; zPB: 500 m; 
ePB: 2.500 m 

BNatSchG 

Circus 
pygargus 

Wiesenweihe*  X X  
NB: 400m; zPB: 500 m; 
ePB: 2.500 m 

BNatSchG 

Crex crex Wachtelkönig X   X 500 m 
VwV Natur-

schutz/Windenergie“ 

Pluvialis ap-
ricaria 

Goldregenpfei-
fer 

 X  X -- 
VwV Natur-

schutz/Windenergie 

Vanellus va-
nellus 

Kiebitz X X  X -- 
VwV Natur-

schutz/Windenergie 

Grus grus Kranich  X  X -- 
VwV Natur-

schutz/Windenergie 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-
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4.1.1. Darstellung des Vorhabens und Auswirkungen des Vorhabens auf das 

VSG „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ 

 

Um die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Vogelschutzgebiet „Schwalmniederung 

bei Schwalmstadt“ beurteilen zu können, muss zunächst ermittelt werden, welche Auswirkungen 

auf welche Schutzgüter vom Bau und Betrieb der WEA ausgehen können. Aus diesem Grund sind 

die Wirkfaktoren zu ermitteln, die von den geplanten WEA in der Sonderbaufläche auf das Vogel-

schutzgebiet „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ einwirken können. Unterteilt werden die Wirk-

faktoren in baubedingte, anlagenbedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren. 

 

baubedingte Wirkfaktoren 

- Temporäre Beunruhigung visuell, akustisch und durch Erschütterung durch Baumaschinen, 

dadurch bedingt mögliche Beunruhigung der Tierwelt (auch auf Zuwegungen im Umfeld)  

- Temporäre Flächeninanspruchnahme durch Bauarbeitsfelder (z.B. die Lagerfläche), Verlust 

von Vegetation im Arbeitsbereich  

- Schadstoffimmissionen 

 

anlagenbedingte Wirkfaktoren 

- Dauerhafte Flächeninanspruchnahme für WEA mit Kranaufstellfläche sowie schwerlastge-

eigneten Transportwegen  

- Dauerhafte Lebensraumveränderung (Änderung Kleinklima, Habitateigenschaften)  

- Unmittelbarer Verlust von Vegetation und Lebensräumen (Beeinträchtigungen der Lebens-

raumfunktionen von Flächen für wildlebende Tiere, v.a. bei Arten, die den Luftraum nutzen) 

betriebsbedingte Wirkfaktoren 

- Betriebsbedingte Lärm- und Lichtemissionen sowie optische Störung/Scheuchwirkung 

durch Rotoren und somit mögliche Beeinträchtigung und Verlust von faunistischen Funkti-

onsräumen  

- Kollisionsgefahr für Vögel (v.a. Zug- und Großvögel) und Fledermäuse (v.a. Weitstrecken-

zieher und Nahrungsflüge lokal/regional residenter Arten mit relevanten Hauptflughöhen) 

- Beeinträchtigungen im Bereich der Anlagen sowie der Zuwegungen durch Unterhalts-, In-

spektions- und Reparaturarbeiten durch erhöhtes Verkehrsaufkommen   
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FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-
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4.1.2. FFH-Vorprüfung / Betroffenheitsanalyse VSG „Schwalmniederung bei 

Schwalmstadt“ 

 

Innerhalb dieser FFH-Vorprüfung muss geprüft werden, ob erhebliche Beeinträchtigungen für das 

Vogelschutzgebiet „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ in seinen für die besonderen „Erhal-

tungsziele“ und die Schutzzwecke „maßgeblichen Bestandteilen“ gegeben sein könnten. Sind er-

hebliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen, muss zur weiteren Klärung des Sachverhaltes 

eine Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG durchgeführt werden.  

„Erhaltungsziele“ sind nach § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG die Erhaltung oder Wiederherstellung eines 

„günstigen Erhaltungszustandes“ der in Anhang II der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) und Anhang I 

bzw. Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Arten, welche als Schutzzweck im Stan-

dard-Datenbogen festgelegt sind.  

Die „maßgeblichen Bestandteile“ bei Vogelschutzgebieten sind die signifikanten Vorkommen von 

Vogelarten des Anhangs I bzw. nach Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL). 

Die nachfolgende Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen der maßgeblichen Be-

standteile des Vogelschutzgebietes erfolgt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten relevan-

ten Wirkfaktoren, die durch das Vorhaben ausgelöst werden können. 

 

Auswirkungen auf Lebensraumtypen 

Unter Punkt 3.1. „Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des 

Gebiets“ des Standard-Datenbogens werden keine Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-

Richtlinie für das Vogelschutzgebiet „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (HE_DE5121401) ge-

listet. 

Nach derzeitigem Planungsstand werden keine Bereiche des Vogelschutzgebiets „Schwalmniede-

rung bei Schwalmstadt“ vom Vorhaben überplant. Die FFH-Lebensraumtypen werden folglich in 

ihrer Substanz weder bau-, betriebs- noch anlagenbedingt vom Vorhaben beeinträchtigt. 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-

che für die Windenergie bei Willingshausen, Hessen 

 

Auswirkung auf Arten 

Die nächstgelegene Grenze der vorgesehenen Sonderbaufläche liegt in einem Abstand von rund 

2.200 m zur Außengrenze des EU‑Vogelschutzgebiets „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ 

(VSG‑5121‑401). Zur Abschätzung der möglichen Wirkungen werden neben den Standard‑Daten-

bögen/Erhaltungszielen auch die Ergebnisse einer 2022 durchgeführten Horstkartierung mit Be-

satzkontrolle sowie der Habitat‑/Potenzialanalyse (inkl. Artdatenauswertung) herangezogen. Diese 

Voruntersuchungen wurden für die Potenzialfläche und ihr Umfeld (u. a. 1.000‑m‑Radius um die 

Potenzialfläche; Artdatenabfrage darüber hinaus bis 3 km) durchgeführt und liefern eine belastbare 

Grundlage zur Plausibilisierung möglicher Brut‑ und Raumnutzungsbereiche planungsrelevanter 

Vogelarten. 

Als fachlicher Orientierungsmaßstab können Abstandsempfehlungen der Länderarbeitsgemein-

schaft der Vogelschutzwarten herangezogen werden. Bei Unterstellung üblicher Gesamtanlagen-

höhen moderner Windenergieanlagen von ca. 200 m liegt der Abstand von 2.200 m in einer Grö-

ßenordnung, die den Ansatz der zehnfachen Anlagenhöhe als Orientierung zu Vogelschutzgebie-

ten grundsätzlich abdeckt. 

Für die Auswahl der prüfrelevanten WEA‑empfindlichen Vogelarten wird zwischen Kollisionsge-

fährdung sowie Störung/Meidung (einschl. Barriere‑ bzw. Zerschneidungswirkungen) unterschie-

den. Die Bewertung kollisionsbezogener Risiken erfolgt anhand der bundesrechtlichen Vorgaben, 

insbesondere auf Grundlage von § 44 BNatSchG sowie der Anlage 1 zu § 45b BNatSchG (kollisi-

onsgefährdete Brutvogelarten und zugehörige Prüfbereiche). Für die Bewertung von Stör‑ und 

Meideeffekten werden ergänzend die artspezifischen Vorgaben und Bewertungsansätze der hessi-

schen Verwaltungsvorschrift Naturschutz/Windenergie herangezogen. 

Im Rahmen der Natura‑2000‑Vorprüfung ist zu prüfen, ob durch Errichtung und Betrieb von Wind-

energieanlagen innerhalb der Sonderbaufläche erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

des Vogelschutzgebiets ausgelöst werden können. Als maßgebliche Wirkpfade sind bei den rele-

vanten Vogelarten insbesondere Kollisionsrisiken, betriebsbedingte Störwirkungen sowie 

Meide‑/Barrierewirkungen (z. B. Entwertung von Rast‑/Nahrungshabitaten durch Vertikalstrukturen) 

zu berücksichtigen. Die vorliegenden Voruntersuchungen (Horstkartierung/Besatzkontrolle, Habi-

tatpotenzialkartierung und Artdatenauswertung) ermöglichen zugleich eine fachliche Plausibilisie-

rung, dass Brut‑ bzw. Kernnutzungsbereiche typischer Offenland‑ und Feuchtgebietsarten des 

VSG innerhalb der überwiegend bewaldeten Potenzialfläche nicht zu erwarten sind und baube-

dingte Beeinträchtigungen solcher „nicht WEA‑empfindlichen“ VSG‑Arten schon aufgrund der 

räumlichen Trennung (ca. 2.200 m) nicht zu befürchten sind. 

 

Weißstorch 

Der Weißstorch (Ciconia ciconia) gilt nach Anlage 1 des BNatSchG als kollisionsgefährdete Brut-

vogelart. Die dort genannten Prüfbereiche umfassen einen Nahbereich von 500 m, einen zentralen 

Prüfbereich von 1.000 m und einen erweiterten Prüfbereich von 2.000 m. 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-

che für die Windenergie bei Willingshausen, Hessen 

 

Im Standard‑Datenbogen des Vogelschutzgebiets ist der Weißstorch sowohl als Fortpflanzungs-

vorkommen („r“) als auch als Sammlung („c“) geführt, d. h. er ist im Gebiet sowohl als Brutvogel als 

auch als Sammel-/Rastvogel relevant. 

Für die geplante Sonderbaufläche liegen aus den vorliegenden Voruntersuchungen keine Brut-

nachweise des Weißstorches innerhalb der Fläche und in einem Umkreis von 1.000 m vor. Bei ei-

nem Abstand von rund 2.200 m zur Außengrenze des Vogelschutzgebietes liegt die geplante Son-

derbaufläche zudem außerhalb des erweiterten Prüfbereichs nach BNatSchG. Eine erhebliche Be-

einträchtigung des Weißstorches im Vogelschutzgebiet ist daher nicht zu erwarten. 

 

Rohrweihe 

Die Rohrweihe (Circus aeruginosus) ist nach Anlage 1 des BNatSchG als kollisionsgefährdete 

Brutvogelart mit Prüfbereichen von 400 m (NB), 500 m (zPB) und 2.500 m (ePB) aufgeführt. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass die Einstufung – mit Ausnahme des Nahbereichs – an die Höhe des 

rotorfreien Bereichs gebunden ist. Die geplante Sonderbaufläche liegt mit Höhenunterschieden 

von mehr als 100 m im Umfeld im hügeligen Gelände, somit gilt die Rohrweihe erst ab einer Unter-

schreitung des freien Rotorblattdurchganges von 80 m als kollisionsgefährdet.  

Im Zuge der Horstkartierung und Besatzkontrolle wurden keine Brutnachweise der Rohrweihe in-

nerhalb der Vorhabensfläche festgestellt. Zudem fehlen innerhalb der bewaldeten Vorhabensflä-

che geeignete Brutlebensräume dieser an Feucht- und Offenland gebundenen Art. 

Der Abstand zur Außengrenze des Vogelschutzgebiets beträgt rund 2.200 m und liegt damit deut-

lich außerhalb des zentralen Prüfbereichs. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 

des Vogelschutzgebiets durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten. 

 

Kornweihe 

Die Kornweihe (Circus cyaneus) ist nach Anlage 1 des BNatSchG als kollisionsgefährdete Brutvo-

gelart mit NB 400 m, zPB 500 m und ePB 2.500 m gelistet. Diese Prüfbereiche sind als Brut-

platz‑bezogene Prüfkulisse konzipiert. 

Im Standard‑Datenbogen des Vogelschutzgebiets ist die Kornweihe ausschließlich als „Sammlung 

(c)“ geführt, also als Zug-/Rast- bzw. Sammelvorkommen. Damit ist eine Bewertung über Brut-

platz‑Schutz (und damit eine „Brutplatzbeeinträchtigung im VSG“) nicht der zentrale Wirkpfad; rele-

vant wären allenfalls Rast-/Nahrungsfunktionen und mögliche Meidung/Barriereeffekte. 

Für die geplante Sonderbaufläche liegen aus den Voruntersuchungen keine Brutnachweise oder 

Hinweise auf vermehrte Nutzungen durch die Kornweihe im Umkreis von 1.000 m um die Fläche 

vor; die Art ist regional als Wintergast bzw. als Nahrung suchend/ziehend im Bereich Willingshau-

sen dokumentiert. Da Rast-/Durchzugsvögel nicht an Reproduktionsstätten gebunden sind und die 

relevanten Funktionsräume des VSG in rund 2.200 m Entfernung liegen, sind erhebliche Beein-

trächtigungen der Erhaltungsziele des VSG durch Störung/Meidung nicht zu erwarten – und eine 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-
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Brutplatzbeeinträchtigung im VSG ist für diese Art ohnehin nicht einschlägig, weil sie dort nicht als 

Brutvorkommen geführt wird. 

 

Wiesenweihe 

Die Wiesenweihe (Circus pygargus) ist nach Anlage 1 des BNatSchG als kollisionsgefährdete 

Brutvogelart mit NB 400 m, zPB 500 m und ePB 2.500 m geführt. Wie bei der Rohrweihe auch ist 

zu berücksichtigen, dass die Einstufung an die Höhe des rotorfreien Bereichs gebunden ist. Die 

geplante Sonderbaufläche liegt mit Höhenunterschieden von mehr als 100 m im Umfeld im hügeli-

gen Gelände, somit gilt die Wiesenweihe erst ab einer Unterschreitung eines freien Rotorblatt-

durchganges von 80 m als kollisionsgefährdet.  

Im Standard‑Datenbogen des Vogelschutzgebiets ist die Wiesenweihe ausschließlich als „Samm-

lung (c)“ angegeben, also als Zug-/Rastvorkommen, nicht als Brutvorkommen. Für die Na-

tura‑2000‑Vorprüfung ist damit nicht eine Brutplatzbeeinträchtigung im Gebiet der maßgebliche 

Prüfpfad, sondern eine potenzielle Beeinflussung von Rast-/Nahrungsfunktionen (Störung/Mei-

dung/Barriere). 

Für die geplante Sonderbaufläche liegen aus den Voruntersuchungen keine Brutnachweise oder 

Hinweise auf vermehrte Nutzungen des Gebietes durch die Wiesenweihe innerhalb des Untersu-

chungsgebietes vor; Hinweise betreffen ziehende bzw. Nahrung suchende Individuen im weiteren 

Umfeld bei Willingshausen. Vor dem Hintergrund der 2.200 m Abstand zur Außengrenze des VSG 

ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Funktionsräume im VSG durch betriebsbedingte Stö-

rung/Meidung fachlich nicht plausibel. 

 

Wachtelkönig 

Der Wachtelkönig (Crex crex) gilt nach der hessischen Verwaltungsvorschrift Naturschutz/Wind-

energie als besonders störungsempfindliche Art; für regelmäßige Brutvorkommen wird ein Min-

destabstand von 500 m empfohlen. 

Im Standard-Datenbogen des Vogelschutzgebiets ist der Wachtelkönig als Fortpflanzungsvorkom-

men („r“) geführt, d. h. hier ist ein Brutbezug im Gebiet gegeben. 

Für die geplante Sonderbaufläche liegen aus den vorliegenden Voruntersuchungen keine Brut-

nachweise des Wachtelkönigs innerhalb der Fläche vor. Aufgrund der Entfernung von rund 

2.200 m zur Außengrenze des VSG liegt die Planung zudem deutlich außerhalb des in Hessen ge-

nannten Abstandsniveaus, sodass betriebsbedingte Störwirkungen auf mögliche Brutvorkommen 

im Vogelschutzgebiet mit hinreichender Sicherheit auszuschließen sind. 
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FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-
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Goldregenpfeifer 

Der Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) wird in Hessen als WEA-sensibel eingeordnet, ist aber in 

den hessischen Regelwerken nicht mit einem starren Brutplatz-Prüfradius hinterlegt; fachlich steht 

bei dieser Art regelmäßig die Rastfunktion und die Möglichkeit von Meidung/Barriereeffekten im 

Vordergrund. 

Im Standard-Datenbogen des Vogelschutzgebiets ist der Goldregenpfeifer ausschließlich als 

„Sammlung (c)“ angegeben, also als Zug-/Rastvorkommen. Damit ist eine „Brutplatzbeeinträchti-

gung im VSG“ für diese Art nicht der relevante Wirkpfad. 

Für die geplante Sonderbaufläche liegen aus den Voruntersuchungen keine Brutnachweise inner-

halb der Fläche vor; die Bewertung konzentriert sich deshalb auf die Frage, ob Rastfunktionen im 

VSG durch Störung/Meidung beeinträchtigt werden könnten. Aufgrund der 2.200 m Abstand zur 

VSG-Grenze sind betriebsbedingte Stör- oder Meidewirkungen, die bis in die Rastbereiche inner-

halb des Vogelschutzgebiets hineinreichen, nicht wahrscheinlich. Eine erhebliche Beeinträchtigung 

ist daher nicht zu erwarten. 

 

Kiebitz 

Der Kiebitz (Vanellus vanellus) gilt in Hessen als WEA-sensibel; die Bewertung wird funktions-

raumspezifisch vorgenommen (insbesondere bezüglich Störung/Meidung/Barriere). 

Im Standard-Datenbogen des Vogelschutzgebiets ist der Kiebitz sowohl als Fortpflanzungsvorkom-

men („r“) als auch als Sammlung („c“) geführt – damit sind im VSG sowohl Brut- als auch Rast- 

bzw. Sammelfunktionen grundsätzlich relevant. 

Für die geplante Sonderbaufläche liegen aus den Voruntersuchungen keine Brutnachweise oder 

Hinweise auf vermehrte Nutzungen des Untersuchungsgebietes durch den Kiebitz innerhalb der 

Fläche vor. Da die geplante Sonderbaufläche rund 2.200 m vom VSG entfernt liegt, ist eine be-

triebsbedingte Störung/Meidung der im Vogelschutzgebiet liegenden Brut- bzw. Rastflächen fach-

lich nicht plausibel. Entsprechend sind erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nicht zu 

erwarten. 

 

Kranich  

Der Kranich (Grus grus) wird in Hessen als WEA-sensibel eingestuft; feste Brutplatz-Prüfradien 

werden jedoch für Hessen nicht über eine Tabelle wie bei Brutvogelarten abgebildet, da der Kra-

nich im hessischen Kontext vorrangig als Rast- und Durchzügler bewertet wird. 

Im Standard-Datenbogen des Vogelschutzgebiets ist daher auch der Kranich ausschließlich als 

„Sammlung (c)“ angegeben, also als Zug-/Rastvorkommen. Damit ist eine Brutplatzbeeinträchti-

gung im VSG nicht der maßgebliche Prüfpfad; relevant wäre allenfalls eine Beeinträchtigung von 

Rast-/Nahrungsfunktionen durch Störung/Meidung/Barriere. 

Für die geplante Sonderbaufläche liegen aus den Voruntersuchungen keine Brutnachweise inner-

halb der Fläche vor. Angesichts der 2.200 m Abstand zur Außengrenze des Vogelschutzgebiets ist 

eine relevante betriebsbedingte Störung/Meidung der Rastbereiche im VSG auszuschließen, so-

dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele nicht zu erwarten ist. 



 

 

 

18 

 

FFH-Verträglichkeitsprüfung (Stufe 1) zur Ausweisung einer Sonderbauflä-

che für die Windenergie bei Willingshausen, Hessen 

 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann eine Beeinträchtigung des Vogelschutzgebiets „Schwalmniederung bei 

Schwalmstadt“ (HE_DE5121401) hinsichtlich der Erhaltungsziele und den für die Schutzzwecke 

„maßgeblichen Bestandteilen“ durch die geplante Sonderbaufläche für die Windenergie ausge-

schlossen werden. 

  



 

 

 

19 
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5. Summationseffekte mit anderen Projekten 
 

Zu prüfen ist, ob durch die Planung – gegebenenfalls in Summation mit anderen Plänen oder Pro-

jekten – erhebliche Auswirkungen auf ein Natura-2000-Gebiet oder auf dessen für die Erhaltungs-

ziele bzw. den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile zu erwarten sind. 

Im Umfeld des Planungsgebiets sind die weiteren Windvorrangflächen VRG_MH_3121 und 

VRG_MH_5101 ausgewiesen, an die die geplante Sonderbaufläche für die Windenergie angrenzt. 

Die geplante Sonderbaufläche befindet sich westlich bzw. südwestlich der Ortschaft Willingshau-

sen, während das EU-Vogelschutzgebiet „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (DE-5121-401) 

östlich bis nordöstlich von Willingshausen liegt. Die nächstgelegene Grenze des Vogelschutzge-

biets befindet sich in einer Entfernung von rund 2.200 m zur geplanten Sonderbaufläche. 

Die weiteren Windvorrangflächen VRG_MH_3121 und VRG_MH_5101 liegen überwiegend west-

lich und südlich des Planungsgebiets und damit nicht im Zwischenraum zwischen der geplanten 

Sonderbaufläche und dem Vogelschutzgebiet. Eine räumliche Ketten- oder Abriegelungswirkung 

zwischen mehreren Windenergievorhaben, die zu einer funktionalen Trennung des Vogelschutzge-

biets von seinen maßgeblichen Brut-, Rast- oder Nahrungsräumen führen könnte, ist vor diesem 

Hintergrund nicht erkennbar. 

Unter Berücksichtigung der räumlichen Lage der Windvorrangflächen, der großen Entfernung der 

geplanten Sonderbaufläche zum Vogelschutzgebiet sowie der Tatsache, dass die maßgeblichen 

WEA-empfindlichen Vogelarten im Vogelschutzgebiet überwiegend als Zug- oder Rastvögel ge-

führt werden, ergeben sich keine Anhaltspunkte für erhebliche kumulative Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets. Insbesondere sind keine zusätzlichen optisch-akusti-

schen Störwirkungen, keine relevanten Meide- oder Barriereeffekte sowie keine Erhöhung des Kol-

lisionsrisikos zu erwarten, die sich aus einer Summation mehrerer Windenergievorhaben ergeben 

könnten. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind daher keine erheblichen Auswirkungen durch Summations-

wirkungen der Planung auf die Erhaltungsziele oder die für den Schutzzweck maßgeblichen Be-

standteile des EU-Vogelschutzgebiets „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ zu erwarten. 
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6. Zusammenfassung 
 

Die Gemeinde Willingshausen beabsichtigt die Ausweisung einer Sonderbaufläche für die Wind-

energienutzung westlich der Gemeinde Willingshausen und südöstlich der Stadt Neustadt (Hes-

sen), deren Auswirkungen in dieser FFH-Vorprüfung bis in eine Entfernung von bis zu 3.000 m be-

trachtet und auf mögliche erhebliche Beeinträchtigungen des im Umkreis vorkommenden FFH-Ge-

bietes „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ (HE_DE5120302) sowie des EU-Vogelschutzgebie-

tes „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (HE_DE5121401), den entsprechenden Erhaltungszie-

len und der maßgeblichen Bestandteile überprüft wurden. 

Im Standard-Datenbogen des FFH-Gebietes „Maculinea-Schutzgebiet bei Neustadt“ 

(HE_DE5120302) werden keine Vogel- oder Fledermausarten im Schutzgrund ausgewiesen. Auch 

wird dieses Schutzgebiet vom Vorhaben nicht überplant. Daher ist eine Betroffenheit dieses FFH-

Gebietes durch das Vorhaben nicht zu befürchten. 

Gleiches gilt für das Vogelschutzgebiet „Schwalmniederung bei Schwalmstadt“ (HE_DE5121401). 

Auch hier kann, aufgrund der Entfernung von ca. 2.200 m zwischen den Grenzen der Sonderbau-

fläche und des Vogelschutzgebietes, eine Beeinträchtigung hinsichtlich der Erhaltungsziele und 

den für die Schutzzwecke „maßgeblichen Bestandteilen“ durch die geplante Sonderbaufläche für 

die Windenergie ausgeschlossen werden. 

Insgesamt ist nach bisherigem Kenntnisstand der Planung festzustellen, dass es durch das Vorha-

ben zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungszustände der maßgeblichen Be-

standteile des FFH-Gebietes und des Vogelschutzgebietes im 3.000 m Untersuchungsgebiet um 

das Vorhaben kommen wird.  
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Eine weitergehende, vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 BNatSchG ist aus gut-

achterlicher Sicht nicht erforderlich, wenn sich die Bewertungsgrundlagen nicht ins Nachteilige ver-

ändern. 

 

Diese FFH-Vorstudie wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt durch: 

 

Gütersloh, 10.01.2026 

 

 

 

 

Dominik Wloka          Janina Wloka 

(Dipl.-Ing. (FH) im technischen Umweltschutz)    (Umweltplanerin) 
    

nach DIN EN ISO 17024 zertifizierter Sachverständiger  
für Umweltbeauftragungen und Genehmigungsverfahren  
im Umweltbereich   
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